
 

 

 
 
 
 
 
 

Bekanntmachung 
des Ministeriums für Finanzen  

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
für das 1. Quartal 2026 

   
   

vom 15. April 2026 
   

Az.: FM2-2221-53/1/1 

   
Aufkommen an Lohnsteuer und an veranlagter   
Einkommensteuer in Baden-Württemberg   
im 1. Quartal 2026: 15.578.817.624,84 €  
   
Hiervon erhalten die Gemeinden gemäß § 1 des   
Gemeindefinanzreformgesetzes in der Fassung   
vom 10. März 2009 (BGBl. I S. 502) einen Anteil von 15 %  2.336.822.643,73 € 

   
Aufkommen aus der Abgeltungsteuer i.S.d. § 43 Abs. 1 EStG   
in Baden-Württemberg im 1. Quartal 2026: 641.430.444,92 €  
   
Hiervon erhalten die Gemeinden gemäß § 1 des   
Gemeindefinanzreformgesetzes einen Anteil von 12 %  76.971.653,39 € 

   
Gemeindeanteil aus der pauschalierten Lohnsteuer   
der geringfügig Beschäftigten und der Einkommensteuer   
der Auslandsrentner  4.312.138,99 € 

   
Diese Beträge vermindern sich um die Gemeindeanteile   
an der Zerlegung der Lohnsteuer und der Abgeltungsteuer,   
an den Altersvorsorgezulagen sowie an den Erstattungen   
des Bundesamtes für Finanzen in Höhe von:  -250.494.794,40 € 

   
Hinzu kommt der Restbetrag aus   
der Abrechnung des Jahres 2025:  5,61 € 

   
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   
für das 1. Quartal 2026 beträgt somit:  2.167.611.647,32 € 

 


